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1. Bestellung und Auftragsbestätigung 

1.1 Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes ver-
einbart ist, erfolgen Bestellungen von Lieferungen 
und (Dienst-)Leistungen unterschiedlicher Art (z. B. 
Ingenieur- und Abfallentsorgungsleistungen) der 
Quarzwerke GmbH, der Quarzwerke Witterschlick 
GmbH, der Amberger Kaolinwerke Eduard Kick 
GmbH & Co. KG und der Caminauer Kaolinwerke 
GmbH („Auftraggeber“) ausschließlich auf der 
Grundlage dieser Allgemeinen Einkaufsbedingun-
gen. Die Allgemeinen Einkaufsbedingungen des 
Auftraggebers gelten nur gegenüber Unternehmern, 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts und 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen („Auftrag-
nehmer“). Sie sind Bestandteil des Vertrages mit 
dem Auftragnehmer. Entgegenstehende oder von 
den Allgemeinen Einkaufsbedingungen abwei-
chende Bedingungen des Auftragnehmers erkennt 
der Auftraggeber nicht an, es sei denn, der Auftrag-
geber hat schriftlich der Geltung der Bedingungen 
des Auftragnehmers zugestimmt. Die Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn der 
Auftraggeber in Kenntnis entgegenstehender oder 
von den Allgemeinen Einkaufsbedingungen abwei-
chender Bedingungen des Auftragnehmers die Lie-
ferung und/oder Leistungen des Auftragnehmers 
vorbehaltlos annimmt. 

1.2 Der Auftraggeber kann die Bestellung kosten-
los und zu jeder Zeit widerrufen, wenn der Auftrag-
nehmer sie nicht innerhalb von zwei Wochen nach 
Eingang schriftlich angenommen hat (Auftragsbe-
stätigung). Nur schriftlich erteilte Bestellungen des 
Auftraggebers sind rechtsverbindlich. Mündlich oder 
telefonisch erteilte Bestellungen bedürfen zu ihrer 
Rechtsgültigkeit der nachträglichen schriftlichen Be-
stätigung des Auftraggebers. Das Gleiche gilt für 
mündliche Nebenabreden und Änderungen des Ver-
trages. Der Vorrang der Individualabrede (§ 305 b 
BGB) in jedweder Form bleibt unberührt. 

1.3 Weicht die Auftragsbestätigung von der Bestel-
lung ab, so ist der Auftraggeber nur gebunden, wenn 
er der Abweichung schriftlich zugestimmt hat. 

1.4 Änderungen oder Ergänzungen der Bestellung 
sind nur wirksam, wenn sie vom Auftraggeber 
schriftlich bestätigt worden sind. Der Schriftwechsel 
ist mit der Einkaufsabteilung des Auftraggebers zu 
führen. Absprachen mit anderen Abteilungen bedür-
fen, soweit dabei Vereinbarungen getroffen werden 
sollen, die im Vertrag festgelegte Punkte verändern, 
zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung 
durch die Einkaufsabteilung in Form eines Nachtra-
ges zu Vertrag. 

1.5 Der Auftragnehmer hat den Vertragsabschluss 
vertraulich zu behandeln. Er darf den Auftraggeber 

nur mit dessen vorheriger schriftlicher Zustimmung 
Dritten gegenüber als Referenz benennen. Veröffent-
lichungen jeder Art, die im Zusammenhang mit die-
sem Vertrag stehen, bedürfen der vorherigen schrift-
lichen Zustimmung des Auftraggebers. 

1.6 Die Allgemeinen Einkaufsbedingungen des Auf-
traggebers in der jeweils neuesten Fassung gelten 
auch für alle zukünftigen Vertragsbeziehungen mit 
dem Auftragnehmer. 

1.7 Sämtliche Korrespondenz hat die Bestell-Num-
mer des Auftraggebers und das Bestell-Datum zu 
enthalten. 

1.8 Generell fordert der Auftraggeber in seinen An-
fragen von dem Auftragnehmer ein kostenloses, für 
den Auftragnehmer verbindliches Angebot. Der Auf-
traggeber gewährt keinerlei Vergütung für Besuche 
oder die Ausarbeitung von Angeboten, es sei denn, 
dass dieses ausdrücklich vorher von dem Auftragge-
ber schriftlich bestätigt wurde. 

2. Gefahrenübergang, Abnahme,  
Versicherung, Versand 

2.1 Bei Lieferungen geht die Gefahr erst mit dem 
Wareneingang beim Auftraggeber auf den Auftragge-
ber über. Der Auftragnehmer trägt die Verpackungs-, 
Transport- und Versicherungskosten. Der Auftrag-
nehmer ist verpflichtet, die Lieferung angemessen 
gegen Transportrisiken zu versichern. 

2.2 Sofern die gelieferte Ware oder die zu erbrin-
gende Leistung einer Abnahme durch den Auftragge-
ber bedarf, werden sich die Parteien hierzu gesondert 
abstimmen. 

2.3 Soweit nicht anders vereinbart, gehen die Ver-
sand- und Verpackungskosten zu Lasten des Auf-
tragnehmers. Bei Preisstellung ab Werk oder ab Ver-
kaufslager des Auftragnehmers ist zu den jeweils 
niedrigsten Kosten zu versenden, soweit der Auftrag-
geber keine bestimmte Beförderungsart vorgeschrie-
ben hat. Mehrkosten wegen einer nicht eingehalte-
nen Versandvorschrift gehen zu Lasten des Auftrag-
nehmers. Bei Preisstellung frei Empfänger kann der 
Auftraggeber ebenfalls die Beförderungsart bestim-
men. Mehrkosten für eine zur Einhaltung eines Lie-
fertermins etwa notwendige beschleunigte Beförde-
rung sind vom Auftragnehmer zu tragen. 

2.4 Jeder Lieferung sind Packzettel oder Liefer-
scheine mit Angabe des Inhalts sowie der vollständi-
gen Bestellkennzeichen beizufügen. Der Versand ist 
mit denselben Angaben sofort anzuzeigen. Die Wa-
ren sind so zu verpacken, dass Transportschäden 
vermieden werden. Verpackungsmaterialien sind nur 
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in dem für die Erreichung dieses Zwecks erforderli-
chem Umfang zu verwenden. Die Rücknahme-ver-
pflichtung des Auftragnehmers für Verpackungen 
richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

2.5 Der Versand erfolgt auf die Gefahr des Auf-
tragnehmers. Die Gefahr jeder Verschlechterung 
einschließlich des zufälligen Untergangs bleibt bis 
zur Ablieferung an der vom Auftraggeber gewünsch-
ten Verwendungsstelle bei dem Auftragnehmer. 

3. Abrechnung nach Stundensätzen 

Sofern einzelvertraglich die Abrechnung von Leis-
tungen nach Stundensätzen vereinbart ist, gilt fol-
gendes: 

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem, und 
vom Auftraggeber ausschließlich per Unterschrift 
anerkanntem, Aufwand zu den zuvor vereinbarten 
Stundensätzen auf der Basis sogenannter Stunden-
nachweise oder Regieberichte. 

Der Auftraggeber hält auf seiner Internetseite eine 
entsprechende Vorlage „Stundennachweis-Regie-
bericht“ bereit. 

Alle Stundennachweise/Regieberichte müssen ent-
halten: 

• Name der Firma (Auftragnehmer) 
• Bestellnummer des Auftraggebers und Be-

richtsnummer des Auftragnehmers 
• Datum, Zeiten des Arbeitsbeginns, die Pau-

senzeiten, das Arbeitsende und die ge-
samte abzurechnende Arbeitszeit (Pausen-
abzug beachten) 

• Nennung des/der Ausführenden 
• Beschreibung der Tätigkeit 
• Ort/Anlage/Gebäude an/in dem die Tätigkeit 

ausgeführt wurde 
• Sofern zuvor vereinbart: etwaige Anfahrts-

kosten 

Soweit Maschinen und Materialien zur Abrechnung 
kommen sollen, so sind Art, Anzahl und Zeiten 
ebenfalls auszuweisen. Alle Zeiten sind in Stunden 
und Minuten anzugeben, die Zeitmessung gilt je-
weils am Leistungsort. 

Die Stundennachweise sind zeitnah, spätestens 
zwei Werktage nach der jeweiligen Leistungserbrin-
gung, unserem verantwortlichen Firmenvertre-
ter/Projektleiter zur Prüfung und Unterschrift vorzu-
legen. 

Ein im Auftrag genannter Stundenumfang stellt da-
bei eine Höchstgrenze dar, die ohne unsere 

entsprechende schriftliche Genehmigung nicht 
überschritten werden darf. Damit der anerkannte 
Stundennachweis/Regiebericht zur Abrechnung ge-
langen kann muss er vollständig ausgefüllt sein und 
zusammen mit der jeweiligen Rechnung eingereicht 
werden. 

4. Preise / Rechnungen / Zahlung 

4.1 Die vereinbarten Preise sind Festpreise und ver-
stehen sich zuzüglich der jeweils geltenden Mehr-
wertsteuer frei Montage- bzw. Verwendungsstelle. 
Die vereinbarten Preise behalten ihre Gültigkeit bis 
zum Abschluss der zu den jeweiligen Bestellungen 
gehörenden Lieferungen und Leistungen, einschließ-
lich etwaiger Bestelländerungen. 

4.2 In Rechnungen sind die Bestellkennzeichen so-
wie die Nummern jeder einzelnen Position anzuge-
ben. Solange diese Angaben fehlen, sind Rechnun-
gen nicht zahlbar. Rechnungszweitschriften sind als 
Duplikate zu kennzeichnen. 

4.3 Rechnungen sind, wenn nicht anderes verein-
bart ist, innerhalb von 30 Tagen netto zur Zahlung fäl-
lig. Erfolgt Zahlung innerhalb von 14 Tagen, ist der 
Auftraggeber zum Abzug von 3% Skonto berechtigt, 
erfolgt Zahlung zwischen Tag 15 und Tag 25 ist der 
Auftraggeber zum Abzug von 2% Skonto berechtigt. 

4.4 Die Zahlungsfrist beginnt, sobald die Lieferung 
oder Leistung vollständig erbracht und abgenommen 
wurde und die ordnungsgemäße, vollständige, fehler-
freie und prüffähig ausgestellte Rechnung eingegan-
gen ist. Soweit der Auftragnehmer Materialtests, Prüf-
protokolle, Qualitätsdokumente oder andere Unterla-
gen zur Verfügung zu stellen hat, setzt die Vollstän-
digkeit der Lieferung und Leistung auch den Eingang 
dieser Unterlagen voraus. Skontoabzug ist auch zu-
lässig, wenn der Auftraggeber aufrechnet oder Zah-
lungen in angemessener Höhe aufgrund von Män-
geln zurückhält; die Zahlungsfrist beginnt nach voll-
ständiger Beseitigung der Mängel. 

4.5 Der Auftraggeber kommt nur in Verzug, wenn er 
auf eine Mahnung des Auftragnehmers, die nach Ein-
tritt der Fälligkeit der Zahlung erfolgt, nicht zahlt. 

4.6 Zahlungen bedeuten keine Anerkennung der 
Lieferungen oder Leistungen als vertragsgemäß. Der 
Auftraggeber kann gegen sämtliche Forderungen, die 
der Auftragnehmer gegen ihn hat, mit sämtlichen For-
derungen aufrechnen, die ihm, oder denjenigen inlän-
dischen Gesellschaften, an denen der Auftraggeber 
unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist, 
gegen den Auftragnehmer zustehen. Die von dieser 
Klausel erfassten Gesellschaften sind in Ziffer 1.1 ge-
listet. 



Seite 3 von 9 

Quarzwerke GmbH, Quarzwerke Witterschlick GmbH 
Amberger Kaolinwerke Eduard Kick GmbH & Co. KG, Caminauer Kaolinwerke GmbH 

Allgemeine Einkaufsbedingungen 

Stand: 15.12.2023 
 

RI1030360 

4.7 Bei Vorauszahlungen des Auftraggebers hat 
der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftragge-
bers diesem eine angemessene Sicherheit zu leis-
ten, und zwar mittels einer unbefristeten, selbst-
schuld-nerischen, unwiderruflichen und unter Ver-
zicht auf die Einreden gemäß § 770 Abs. 1 und 2 
BGB sowie auf § 771 BGB erteilten Bürgschaft einer 
deutschen Großbank. 

4.8 Eine Forderungsabtretung durch den Auftrag-
nehmer ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustim-
mung des Auftraggebers zulässig. 

5. Ursprungsnachweise,  
umsatzsteuerrechtliche Nachweise,  

Import / Exportbeschränkungen 

5.1 Vom Auftraggeber angeforderte Ursprungs-
nachweise wird der Auftragnehmer mit allen erfor-
derlichen Angaben versehen und ordnungsgemäß 
unterzeichnet unverzüglich zur Verfügung stellen. 
Entsprechendes gilt für umsatzsteuerrechtliche 
Nachweise bei Auslands- und innergemeinschaftli-
chen Lieferungen. 

5.2 Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber un-
verzüglich informieren, wenn eine Lieferung ganz 
oder zum Teil Import- oder Exportbeschränkungen 
nach deutschem oder einem sonstigen Recht unter-
liegt. 

6. Leistungszeit, Vertragsstrafe bei  
Leistungsverzögerungen 

6.1 Für die Rechtzeitigkeit von Lieferungen kommt 
es auf den Eingang bei der vom Auftraggeber ange-
gebenen Empfangsstelle an, bei Leistungen auf die 
Fertigstellung innerhalb der vereinbarten Fristen. 

6.2 Bei erkennbarer Verzögerung einer Liefe-
rung/Leistung ist der Auftraggeber unverzüglich zu 
benachrichtigen und seine Entscheidung einzuho-
len. 

6.3 Wird die vereinbarte Frist aus Gründen, die 
vom Auftragnehmer zu vertreten sind, überschritten, 
so ist der Auftraggeber berechtigt, für jeden ange-
fangenen Werktag der Verzögerung eine Vertrags-
strafe in Höhe von 0,3 % des für die verspätete Lie-
ferung oder Leistung vereinbarten Netto-Preises 
höchstens jedoch 5 % der Netto-Gesamtvertrags-
summe zu berechnen. Unterbleibt bei der Annahme 
der Lieferungen, Leistungen oder Nacherfüllung der 
entsprechende Vorbehalt, kann die Vertragsstrafe 
dennoch bis zur Schlusszahlung geltend gemacht 
werden. Darüberhinausgehende Schadensersatz-
ansprüche sind nicht ausgeschlossen, werden je-
doch auf die Vertragsstrafe angerechnet. Die 

vereinbarten Liefertermine sind verbindlich. Bei Ver-
einbarung einer Kalenderwoche als Liefer- oder Leis-
tungstermin ist Termin der Freitag dieser Woche. 

6.4 Auf das Ausbleiben notwendiger, vom Auftrag-
geber zu liefernder Unterlagen kann der Auftrag-neh-
mer sich nur berufen, wenn er bei dem Auftraggeber 
die Unterlagen schriftlich angemahnt hat und diese 
nicht innerhalb einer angemessenen Frist erhalten 
hat. 

6.5 Der Auftraggeber ist von der Verpflichtung zur 
Abnahme der bestellten Lieferung oder Leistung 
ganz oder teilweise befreit und insoweit zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt, wenn der Auftragnehmer die 
Verzögerung zu vertreten hat. 

6.6 Vertraglich vereinbarte Termine gelten als ga-
rantiert im Sinne des BGB. 

6.7 Teillieferungen akzeptiert der Auftraggeber nur 
bei vorheriger schriftlicher Vereinbarung. Bei verein-
barten Teillieferungen ist die verbleibende Rest-
menge aufzuführen. Ziffer 6.3 findet hinsichtlich der 
Teillieferungen Anwendung. 

7. Mängelhaftung, Untersuchungs- und  
Rügepflicht, Schadenspauschale,  

Haftung im Allgemeinen 

7.1 Der Auftragnehmer hat für seine Lieferungen 
und Leistungen zwei Jahre die Garantie zu leisten, 
dass die Lieferung oder Leistung den vertraglichen 
und gesetzlichen Anforderungen in vollem Umfang 
entspricht, soweit das Gesetz keine längeren Fristen 
vorsieht. Die Frist beginnt mit dem Gefahrübergang 
(Nr. 2.1). Bei Lieferungen an Orte, an denen der Auf-
traggeber Aufträge außerhalb seiner Werke oder 
Werkstätten ausführt, beginnt sie mit der Abnahme 
durch den Besteller des Auftraggebers, spätestens 
ein Jahr nach dem Gefahrübergang. Bei Kaufverträ-
gen beginnt die Garantiezeit ebenfalls spätestens ein 
Jahr nach erfolgreicher und fehlerfreier Warenein-
gangsprüfung. 

7.2 Wenn Mängel vor oder bei Gefahrübergang fest-
gestellt werden oder während der in Ziffer 7.2 ge-
nannten Frist auftreten, hat der Auftragnehmer auf 
seine Kosten nach Wahl des Auftraggebers entweder 
die Mängel zu beseitigen oder mangelfrei neu zu lie-
fern oder zu leisten. Dies gilt auch für Lieferungen, 
bei denen sich die Prüfung auf Stichproben be-
schränkt hat. Die Wahl des Auftraggebers ist nach bil-
ligem Ermessen zu treffen. 

7.3 Führt der Auftragnehmer die Nacherfüllung 
(max. zwei Versuche) nicht innerhalb einer vom Auf-
traggeber zu setzenden angemessenen Frist aus, ist 
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der Auftraggeber berechtigt, vom Vertrag ganz oder 
teilweise entschädigungslos zurückzutreten, Minde-
rung des Preises zu verlangen oder auf Kosten des 
Auftragnehmers Nachbesserung oder Neulieferung 
selbst vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. 
Wählt der Auftraggeber Selbstvornahme, kann er 
vom Auftragnehmer einen Vorschuss verlangen. 
Des Weiteren ist der Auftraggeber berechtigt, Scha-
densersatz statt der Leistung oder Ersatz der ver-
geblichen Aufwendungen zu verlangen. Die gesetz-
lichen Regelungen zur Entbehrlichkeit der Nachfrist-
setzung (§ 281 Abs. 2 und § 323 Abs. 2 BGB) blei-
ben unberührt. 

7.4 Der Auftragnehmer trägt Kosten und Gefahr 
der Rücksendung mangelhafter Liefergegenstände. 

7.5 Wird der Auftraggeber wegen Verletzung be-
hördlicher Vorschriften oder aufgrund in- oder aus-
ländischer Produkthaftungsregelungen oder Ge-
setze wegen einer Fehlerhaftigkeit einer Leistung in 
Anspruch genommen, die auf die Leistung des Auf-
tragnehmers zurückzuführen ist, dann ist der Auf-
traggeber berechtigt, vom Auftragnehmer Ersatz 
dieses Schadens zu verlangen, soweit als er durch 
die vom Auftragnehmer gelieferten Leistungen und 
Produkte verursacht ist. 

7.6 Der Auftraggeber ist berechtigt, als Schaden 
den mit der Abwicklung des Garantiefalls verbunde-
nen Personal- und Materialaufwand zu den kalkula-
torischen Preisen des Auftraggebers geltend zu ma-
chen. 

7.7 Weitergehende oder andere gesetzliche An-
sprüche bleiben unberührt. 

8. Zeichnungen und andere Unterlagen,  
Urheberrecht 

8.1 Vor Beginn der Arbeiten sind sämtliche Zeich-
nungen mit dem Auftraggeber durchzusprechen. 
Nach Ausführung der Arbeiten hat der Auftragneh-
mer dem Auftraggeber die der tatsächlichen Ausfüh-
rung entsprechenden Zeichnungen, Berechnungen 
und andere die Lieferung oder Leistung betreffen-
den technischen Unterlagen in der geforderten An-
zahl und Ausführung zur Abnahme zu übersenden. 
Sie sind auf den entsprechenden neuesten Stand zu 
bringen, sobald vom Auftragnehmer nachträgliche 
Änderungen vorgenommen werden. Nachträgliche 
Änderungen bedürfen stets der vorherigen schriftli-
chen Genehmigung des Auftraggebers. 

8.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auf-
traggeber kostenlos das Eigentum an den Zeichnun-
gen und anderen Unterlagen zu übertragen. Das 
geistige Eigentum wird hierdurch nicht berührt. Der 

Auftraggeber oder Dritte dürfen sie zur Ausführung 
von Instandhaltungen und Änderungen und zur An-
fertigung von Ersatzteilen unentgeltlich benutzen. 
Der Auftraggeber behält sich das Urheberrecht an al-
len von ihm zur Verfügung gestellten Zeichnungen 
und Unterlagen vor. 
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8.3 Durch die Zustimmung des Auftraggebers zu 
Zeichnungen, Berechnungen und anderen techni-
schen Unterlagen wird die Verantwortung des Auf-
tragnehmers für die Lieferungen und Leistungen 
nicht berührt. Soweit der Auftragnehmer nicht 
schriftlich widerspricht, gilt dies auch für Vorschläge 
und Empfehlungen des Auftraggebers sowie für zwi-
schen Auftragnehmer und Auftraggeber bespro-
chene Änderungen. 

8.4 Die Unterlagen (z. B. Zeichnungen, Rezeptu-
ren etc.) sind generell unverzüglich (d. h., wenn sie 
für die Durchführung des oder der Aufträge nicht 
mehr benötigt werden) an den Auftraggeber auf 
Kosten des Auftragnehmers zurückzusenden. 

9. Materialbeistellungen 

9.1 Materialbeistellungen bleiben Eigentum des 
Auftraggebers und sind unentgeltlich getrennt von 
im Eigentum des Auftragnehmers stehenden Ge-
genständen zu lagern, zu bezeichnen und zu ver-
walten. Ihre Verwendung ist ausschließlich nur für 
Aufträge des Auftraggebers zulässig. Bei Wertmin-
derung oder Verlust ist vom Auftragnehmer Ersatz 
zu Ieisten. 

9.2 Verarbeitung oder Umbildung des Materials er-
folgt nur für den Auftraggeber. Dieser wird unmittel-
bar Eigentümer der neuen oder umgebildeten Sa-
che. Sollte dies aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich sein, so sind sich Auftraggeber und Auftragneh-
mer darüber einig, dass der Auftraggeber im Zeit-
punkt der Verarbeitung oder Umbildung Eigentümer 
der neuen Sache wird. Der Auftragnehmer verwahrt 
die neue Sache unentgeltlich für den Auftraggeber 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. 

10. Werkzeuge, Formen, Muster,  
Geheimhaltung 

10.1 Soweit von dem Auftraggeber Geräte, Werk-
zeuge, Formen, Muster, Modelle, Profile, Zeichnun-
gen, Normenblätter, Druckvorlagen und Lehren 
überlassen werden, dürfen diese ebenso wie da-
nach hergestellte Gegenstände ohne schriftliche 
Einwilligung des Auftraggebers weder an Dritte wei-
tergegeben noch für andere als die vertraglichen 
Zwecke benutzt werden. Sie sind gegen unbefugte 
Einsichtnahme oder Verwendung zu sichern. Vorbe-
haltlich weiterer Rechte kann der Auftraggeber ihre 
Herausgabe verlangen, wenn der Auftragnehmer 
diese Pflichten verletzt. 

10.2 Vom Auftraggeber erlangte Informationen wird 
der Auftragnehmer, soweit sie nicht allgemein oder 
ihm auf andere Weise rechtmäßig bekannt gewor-
den sind, Dritten nicht zugänglich machen. Soweit 
der Auftraggeber einer Weitergabe von Aufträgen 
an Dritte zugestimmt hat, sind diese vom Arbeitneh-
mer entsprechend schriftlich zu verpflichten. 

11. Geheimhaltung 

11.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle ihm 
durch den Auftraggeber zur Kenntnis gelangenden 
Informationen (z. B. Geschäfts- und Betriebsgeheim-
nisse, Daten sowie deren Ablauf und Ergebnisse, 
sonstige technische oder kaufmännische Informatio-
nen jeder Art) vertraulich zu behandeln und nur zur 
Durchführung des Vertrages zu verwenden. Dritte 
dürfen die Informationen in keiner Weise zur Kenntnis 
gebracht werden; hiervon ausgenommen sind Mitar-
beiter und sonstige Erfüllungsgehilfen, soweit sie die 
Informationen zur Durchführung des Vertrages benö-
tigen. 

11.2 Die Verpflichtung zur Geheimhaltung besteht 
auch nach Beendigung des Vertrages. 

11.3 Die Verpflichtung zur Geheimhaltung besteht 
nicht hinsichtlich solcher Informationen, die 

- allgemein bekannt sind oder 

- dem Auftragnehmer durch einen Dritten ohne 
Verletzung einer Geheimhaltungsverpflichtung 
zur Kenntnis gelangt sind. 

11.4 Soweit der Auftragnehmer geheimhaltungs-
pflichtige Informationen in elektronischer Form erhält 
oder speichert, hat er sie wie personenbezogene Da-
ten entsprechend dem BDSG gegen unbefugten Zu-
griff zu schützen. 

11.5 Der Auftragnehmer hat seine Mitarbeiter und 
sonstige Personen, deren er sich zur Erfüllung seiner 
vertraglichen Verpflichtungen bedient, entsprechend 
den vorstehenden Regelungen zur Geheimhaltung 
zu verpflichten und dafür zu sorgen, dass die Ver-
pflichtung eingehalten wird. 

12. Eigentumsvorbehalt 

12.1 Sofern der Auftraggeber Teile dem Auftragneh-
mer beistellt, behält der Auftraggeber sich das Eigen-
tum an diesen Teilen vor. Verarbeitung oder Umbil-
dung durch den Auftragnehmer werden für den Auf-
traggeber vorgenommen. Wird Vorbehaltsware des 
Auftraggebers mit anderen, dem Auftraggeber nicht 
gehörenden Gegenständen verarbeitet oder ver-
mischt, so erwirbt der Auftraggeber das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
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Sache des Auftraggebers (Einkaufspreis zuzüglich 
MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenstän-
den zur Zeit der Verarbeitung. Erfolgt die Verarbei-
tung oder Vermischung in der Weise, dass die Sa-
che des Auftragnehmers als Hauptsache anzuse-
hen ist, so gilt als vereinbart, dass der Auftragneh-
mer dem Auftraggeber anteilmäßig Miteigentum 
überträgt; der Auftragnehmer verwahrt das Alleinei-
gentum oder das Miteigentum für den Auftraggeber. 

12.2 Den einfachen Eigentumsvorbehalt des Auf-
tragnehmers erkennt der Auftraggeber an. Der Auf-
traggeber kann die gelieferte Ware ohne jede Ein-
schränkung im ordnungsgemäßen Geschäftsgang 
verwenden und weiterveräußern. 

12.3 Soweit die dem Auftraggeber zustehenden Si-
cherungsrechte den Einkaufspreis aller noch nicht 
bezahlten Vorbehaltswaren um mehr als 10 % über-
steigen, ist der Auftraggeber auf Verlangen des Auf-
tragnehmers zur Freigabe der Sicherungsrechte 
nach Wahl des Auftraggebers verpflichtet. 

12.4 Sonstige Eigentumsvorbehaltsrechte und 
sonstige Sicherungsrechte des Auftragnehmers, 
ganz gleich in welcher Form, welchen Inhalts, Wir-
kung und Reichweite, erkennt der Auftraggeber 
nicht an und widerspricht diesen hiermit ausdrück-
lich. Dies gilt insbesondere für die Abtretung auf-
grund verlängerten Eigentumsvorbehalts. 

13. Insolvenz des Auftragnehmers, Rücktritt 

13.1 Stellt der Auftragnehmer seine Zahlungen ein, 
wird ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt oder 
das Insolvenzverfahren über das Vermögen des 
Auftragnehmers eröffnet, so ist der Auftraggeber be-
rechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurücktre-
ten. Im Falle des Rücktritts kann der Auftraggeber 
für die Weiterführung der Arbeiten vorhandene Ein-
richtung und bisher getätigte Lieferungen und Leis-
tungen des Auftragnehmers gegen angemessene 
Vergütung in Anspruch nehmen. 

13.2 Wird der Rücktritt vom Vertrag vom Auftragge-
ber wegen einer vom Auftragnehmer verschuldeten 
Pflichtverletzung ausgesprochen, so werden die bis 
dahin ausgeführten Leistungen nur insoweit zu Ver-
tragspreisen abgerechnet, als sie vom Auftraggeber 
bestimmungsgemäß verwendet werden können. 
Der dem Auftraggeber entstehende Schaden wird 
bei der Abrechnung berücksichtigt. 

14. Datenschutzklausel 

Auftraggeber und Auftragnehmer sind berechtigt, im 
Rahmen der Geschäftsbeziehungen Daten über den 
Geschäftspartner entsprechend der Datenschutz-

Grundverordnung (DS-GVO) zu speichern und zu 
verarbeiten, soweit dies für die Abwicklung des Ge-
schäfts erforderlich ist. 

15. Umweltgerechter Einkauf 

15.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seine Leis-
tungen unter steter Beachtung der einschlägigen 
Bestimmungen und Normen sowie dem Stande der 
Technik entsprechend zu erbringen. Der Auftragneh-
mer gewährleistet eine umweltschonende Leistungs-
erbringung und beachtet insbesondere die Vorschrif-
ten des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG), Was-
serhaushaltsgesetzes (WHG) und des Umwelthaf-
tungsgesetzes (UHG) einschließlich sämtlicher je-
weils gültiger Durchführungsverordnungen und Ver-
waltungsvorschriften. Dies umfasst die Auswahl um-
weltfreundlicher und recyclingfähiger Einsatzstoffe, 
emissionsarmer, schadstoffarmer, demontage- und 
rückbaufreundlicher Konstruktionen sowie energie- 
und ressourcensparender Lösungen. Stoffe und Zu-
bereitungen, die gemäß Chemikalien-Verbotsverord-
nung (ChemVerbotsV) verboten sind, dürfen nicht an-
gewendet werden. 

15.2 Wenn gelieferte Produkte nicht den vereinbar-
ten Anforderungen gemäß vorstehender Ziffer 15.1 
entsprechen, ist der Auftragnehmer auf Verlangen 
des Auftraggebers zur Rücknahme oder ordnungs-
gemäßen sowie schadlosen Entsorgung der von 
ihm gelieferten Produkte oder Teilen hiervon ver-
pflichtet. Sofern der Auftragnehmer die Entsorgung 
von Produkten, Bauteilen und Einsatzstoffen für den 
Auftraggeber vornimmt, muss der Auftragnehmer 
eine ordnungsgemäße und schadlose Entsorgung 
gemäß KrWG einschließlich der jeweils geltenden 
Durchführungsverordnungen sicherstellen und dies 
dem Auftraggeber auf Anfrage nachweisen. Der 
Auftragnehmer kann die Entsorgungsleistung selbst 
erbringen oder durch einen qualifizierten Unterauf-
tragnehmer erbringen lassen. Die Beauftragung ei-
nes Unterauftragnehmers bedarf der Zustimmung 
des Auftraggebers. In diesem Fall muss die Entsor-
gung bei einem registrierten Entsorgungsfachbe-
trieb gemäß KrWG vorgenommen und dem Auftrag-
geber auf Anfrage nachgewiesen werden. Einzel-
heiten zur Entsorgung werden zu angemessenen, 
marktüblichen bzw. wettbewerbsfähigen Bedingun-
gen schriftlich gesondert vereinbart. 

16. Mindestlohnzusicherung 

16.1 Der Auftragnehmer erklärt und verpflichtet sich, 
seine eigenen Arbeitnehmer – insbesondere sofern 
sie zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung ge-
genüber dem Auftraggeber herangezogen werden – 
entsprechend der jeweils gültigen Regelungen des 
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Mindestlohngesetzes zu beschäftigen, ihnen insbe-
sondere das im Mindestlohngesetz vorgesehene 
Mindestentgelt zu bezahlen. 

16.2 Der Auftragnehmer wird auf Nachfrage gegen-
über dem Auftraggeber unverzüglich unter Vorlage 
geeigneter Dokumente (insbesondere Arbeitszeit-
nachweise und Lohnabrechnungen) oder durch ein 
Testat eines zur Berufsverschwiegenheit verpflich-
teten Mitglieds der rechts- und steuerberatenden 
Berufe den Nachweis führen, dass er die jeweils gül-
tigen Regelungen des Mindestlohngesetzes einhält 
und eingehalten hat, insbesondere das vorgese-
hene Mindestentgelt zahlt.  

16.3 Sollte sich der Auftragnehmer zur Erfüllung 
seiner vertraglichen Verpflichtungen gegenüber 
dem Auftraggeber eines weiteren Werkunterneh-
mers, Dienstleisters oder sonstigen Subunterneh-
mers bedienen, so verpflichtet er sich, diesen eben-
falls einer umfassenden Nachweispflicht zur Einhal-
tung der Regelungen des Mindestlohngesetzes zu 
unterwerfen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich 
weiterhin auf Nachfrage des Auftraggebers, diesem 
eine Kopie des Nachweises der Einhaltung des Min-
destlohngesetzes durch den Nachunternehmer zur 
Verfügung zu stellen. 

16.4 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Ein-
haltung der Regelungen des Mindestlohngesetzes 
durch die von ihm beauftragten Werkunternehmer, 
Dienstleister oder sonstige Subunternehmer regel-
mäßig sowie im Einzelfall aus konkretem Anlass zu 
überprüfen und dem Auftraggeber unaufgefordert 
und unverzüglich das Ergebnis dieser Überprüfung 
mitzuteilen. 

16.5 Für den Fall, dass der Auftragnehmer den vor-
stehenden Verpflichtungen nicht oder nicht vollstän-
dig nachkommt oder im Falle falscher Angaben zur 
Einhaltung des Mindestlohngesetzes ist der Auftrag-
geber berechtigt, das Vertragsverhältnis zum Auf-
tragnehmer ohne Einhaltung einer Frist zu beenden. 
Ein solches Kündigungsrecht besteht auch dann, 
wenn ein vom Auftragnehmer beauftragter Werkun-
ternehmer, Dienstleister oder sonstiger Nachunter-
nehmer, dessen Mitarbeiter zur Erfüllung der ver-
traglichen Verpflichtungen des Auftragnehmers ge-
genüber dem Auftraggeber eingesetzt werden, die 
Regelungen des Mindestlohngesetzes nicht einhält.  

Die Behauptung eines Verstoßes gegen die Rege-
lungen des Mindestlohngesetzes ist ausreichend, 
wenn der Auftragnehmer nicht binnen einer Frist von 
10 Tagen nach Kenntnis von der Behauptung diese 
vollständig und nachweisbar widerlegen kann. Einer 
vorherigen Abmahnung bedarf es nicht. 

16.6 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber 

jeglichen aus dem Verstoß gegen die vorstehenden 
Verpflichtungen oder der Kündigung des Vertrages 
unmittelbar oder mittelbar entstehenden Schaden zu 
ersetzen. 

16.7 Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber auf 
erstes Auffordern hin von jeglichen Forderungen und 
Ansprüchen Dritter, auch solcher durch Subunterneh-
mer, Dienstleister und sonstige Nachunternehmer 
des Auftragnehmers sowie etwaigen Bußgeldzahlun-
gen wegen des Verstoßes gegen das Mindestlohnge-
setz einschließlich der Kosten der Rechtsverfolgung 
freistellen, sofern sie auf eine Zuwiderhandlung des 
Auftragnehmers gegen eine der sich aus dieser Er-
klärung ergebenden Verpflichtungen beruht. 

Der Auftraggeber kann vom Auftragnehmer im Falle 
der Inanspruchnahme zudem die Stellung von ange-
messenen, sich an der möglichen Schadenhöhe ori-
entierenden Sicherheiten verlangen. 

17. Anforderungen nach dem Gesetz über die un-
ternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferket-
ten [nachfolgend Lieferkettensorgfaltspflichten-

gesetz – LkSG] 

17.1 Der Auftraggeber ist verpflichtet, menschen-
rechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten in 
seinen Lieferketten einzuhalten, um menschenrecht-
liche oder umweltbezogene Risiken zu vermeiden 
und/oder die Verletzung menschenrechtlicher oder 
umweltbezogener Pflichten zu beenden. Die Liefer-
kette bezieht sich auf alle Produkte und Dienstleistun-
gen des Auftraggebers. Sie umfasst alle Schritte im 
In- und Ausland, die zur Herstellung der Produkte und 
zur Erbringung der Dienstleistungen erforderlich sind, 
angefangen von der Gewinnung der Rohstoffe bis zu 
der Lieferung an den Endkunden. Die vorstehend ge-
nannten Pflichten und Risiken sind so zu verstehen, 
wie sie im LkSG in seiner jeweils gültigen Fassung 
definiert sind (die aktuelle Fassung des LkSG kann 
unter dem folgenden Link heruntergeladen werden:  
www.gesetze-im-internet.de/lksg/index.html. 

17.2 Um dem Auftraggeber die Erfüllung seiner 
Pflichten nach dem LkSG zu ermöglichen, verpflichtet 
sich der Auftragnehmer, im Zusammenhang mit der 
Lieferung von Produkten und/oder der Erbringung 
von Dienstleistungen die im LkSG beschriebenen 
menschenrechts- und umweltbezogenen Pflichten 
einzuhalten und die Erwartung der Erfüllung dieser 
Pflichten auch gegenüber seinen eigenen Lieferanten 
entlang seiner Lieferkette angemessen zu adressie-
ren. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Durch-
führung von Risikoanalysen und er verpflichtet sich, 
unverzüglich angemessene Präventionsmaßnahmen 
zu ergreifen, wenn er im Rahmen einer Risikoanalyse 
ein Risiko feststellt. Insbesondere verpflichtet sich 

http://www.gesetze-im-internet.de/lksg/index.html
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der Auftragnehmer, Risiken zu vermeiden und Ver-
stöße gegen die menschenrechts- und umweltbezo-
genen Pflichten zu beenden. Darüber hinaus ver-
pflichtet sich der Auftragnehmer, seine leitenden An-
gestellten und Mitarbeiter anzuweisen, die men-
schenrechts- und umweltbezogenen Pflichten ein-
zuhalten und Schulungen für seine leitenden Ange-
stellten und Mitarbeiter bezüglich der Einhaltung der 
Pflichten durchzuführen. 

17.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Erfül-
lung der sich aus dieser Ziffer 17 ergebenden Pflich-
ten zu dokumentieren und jeweils zum 1. Januar ei-
nes Jahres dem Auftraggeber einen Bericht über die 
Erfüllung seiner Pflichten im abgelaufenen Jahr zu 
übermitteln. Sofern der Auftraggeber bis zum 1. 
März eines Jahres keinen Bericht erhält, wird sei-
tens des Auftraggebers vermutet, dass keine men-
schenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken 
seitens des Auftragnehmers identifiziert wurden. 

17.4 Der Auftraggeber hat das Recht, nach vorheri-
ger schriftlicher Ankündigung Audits beim Auftrag-
nehmer durchzuführen, um die Einhaltung der Ver-
pflichtungen des Auftragnehmers gemäß dieser Zif-
fer 17 entweder selbst und/oder durch beauftragte 
Auditoren sicherzustellen. Der Auftragnehmer wird 
dem Auftraggeber und/oder dem Auditor alle Daten, 
erforderliche Dokumente und sonstigen Informatio-
nen in schriftlicher, mündlicher und/oder elektroni-
scher Form zur Verfügung stellen, die der Auftrag-
geber und/oder der Auditor für die Durchführung des 
Audits anfordert. Im Rahmen des Audits ist es dem 
Auftraggeber und/oder dem Auditor zudem gestat-
tet, Gespräche mit den Mitarbeitern sowie einem 
eventuellen Betriebsrat oder einer anderen Mitarbei-
tervertretung des Auftragnehmers in Abwesenheit 
des Auftragnehmers zu führen. Die berechtigten Ge-
heimhaltungsinteressen des Auftragnehmers sind 
zu berücksichtigen. Ein Audit hat nach angemesse-
ner Vorankündigungsfrist zu den üblichen Ge-
schäftszeiten zu erfolgen. Informationen, die der 
Auftraggeber aus einem solchen Audit erlangt, darf 
er nur zur Erfüllung der eigenen Verpflichtungen aus 
des LkSG verwenden, es sei denn, diese Informati-
onen waren dem Auftragnehmer bereits vor dem Au-
dit bekannt oder der Auftragnehmer hat diese Infor-
mationen von einem Dritten ohne Verletzung einer 
Geheimhaltungspflicht erhalten. 

17.5 Stellt der Auftraggeber den Verdacht einer Ver-
letzung einer menschenrechts- oder umweltbezoge-
nen Pflicht durch den Auftragnehmer oder einen der 
Zulieferer des Auftragnehmers fest, ist der Auftrag-
nehmer verpflichtet, angemessene Korrekturmaß-
nahmen zu ergreifen und auszuführen oder seine 
Zulieferer dazu zu veranlassen, solche Maßnahmen 
zu ergreifen und auszuführen, wie sie vom 

Auftraggeber in angemessener Weise schriftlich ver-
langt werden. 

17.6 Sofern der Auftraggeber die Verletzung einer 
menschenrechtlichen oder einer umweltbezogenen 
Pflicht oder das unmittelbare Bevorstehen einer sol-
chen Pflichtverletzung beim Auftragnehmer oder des-
sen Zulieferer feststellt, ist der Auftraggeber berech-
tigt, die Lieferbeziehung zum Auftragnehmer wäh-
rend der Bemühungen zur Umsetzung von Korrektur-
maßnahmen zeitweilig zu unterbrechen und geschul-
dete Leistungen zurückzubehalten. 

17.7 Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auf-
tragnehmer unverzüglich 

17.7.1  gemeinsam mit dem Auftraggeber ein Kon-
zept zur Beendigung der Verletzung einer men-
schenrechts- oder umweltbezogenen Pflicht ein-
schließlich eines konkreten Zeitplans für dieses 
Konzept zu erstellen und 

17.7.2  die vom Auftraggeber nach billigem Ermes-
sen verlangten Maßnahmen zur Durchführung 
dieses Konzepts umzusetzen. 

17.8 Der Auftraggeber hat das Recht, den Vertrag 
außerordentlich mit sofortiger Wirkung zu kündigen, 
wenn 

17.8.1  der Auftragnehmer seine Verpflichtungen 
gemäß dieser Ziffer X in nicht nur unerheblichen 
Maße nicht erfüllt, 

17.8.2  die Umsetzung des Konzepts gemäß vor-
stehender Ziffer 17.6. die Verletzung einer men-
schenrechts- oder umweltbezogenen Pflicht nicht 
innerhalb eines im Plan festgelegten Zeitplans be-
hoben hat. 

17.9 Sofern der Auftragnehmer schuldhaft gegen 
eine Verpflichtung aus dieser Ziffer 17 verstößt, stellt 
er den Auftraggeber hinsichtlich aller Schäden, Kos-
ten und Aufwendungen (hinsichtlich Kosten und Auf-
wendungen, soweit diese üblich, angemessenen und 
nachgewiesen sind) frei. Der Einwand des Mitver-
schuldens (§ 254 BGB) bleibt unberührt. 

18. Gerichtsstand,  
anwendbares Recht, Erfüllungsort 

18.1 Gerichtsstand ist, wenn der Auftragnehmer 
Kaufmann ist, der Ort, von dem aus die Bestellung 
erteilt wurde. Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, 
den Auftragnehmer auch an dessen allgemeinem 
Gerichtsstand zu verklagen. 

18.2 Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistun-
gen ist der jeweilige Firmensitz des Auftraggebers 
(vgl. Ziff. 1.1). Erfolgt die Lieferung nicht an den Sitz 
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des jeweiligen Auftraggebers, ist Erfüllungsort der 
Lieferort. 

18.3 Es gilt ausschließlich deutsches Recht, unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechtes vom 11.4.1980. 


